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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn
sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
beruht ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2.1
Der Bundesratsbeschluss vom 5. Juni 2003 über die Allgemeinverbindlicherklärung des
GAV FAR (AVE GAV FAR [BBl 2003 4039]) wurde durch Beschlüsse vom 8. August und
26. Oktober 2006, 1. November 2007, 6. Dezember 2012, 10. November 2015 und 14. Juni
2016 verlängert resp. angepasst (BBl 2006 6751, 8865 ; 2007 7881 ; 2012 9763 ; 2015 8307
; 2016 5033 ).

E. 2.2
Die Bestimmungen des GAV FAR resp. dessen allgemeinverbindlich erklärte
Bestimmungen gelten insbesondere für Betriebe und Betriebsteile in folgenden Bereichen:
Hoch-, Tief-, Untertag- und Strassenbau (einschliesslich Belagseinbau; Art. 2 Abs. 1 lit. a
GAV FAR und Art. 2 Abs. 4 lit. a AVE GAV FAR); Fassadenbau und Fassadenisolation,
ausgenommen Betriebe, die in der Gebäudehülle tätig sind. Der Begriff "Gebäudehülle"
schliesst ein: geneigte Dächer, Unterdächer, Flachdächer und Fassadenbekleidungen (mit
dazugehörendem Unterbau und Wärmedämmung; Art. 2 Abs. 1 lit. e GAV FAR und Art. 2
Abs. 4 lit. d AVE GAV FAR); Abdichtungs- und Isolationsbetriebe für Arbeiten an der
Gebäudehülle im weiteren Sinn und analoge Arbeiten im Tief- und Untertagbereich (Art. 2
Abs. 1 lit. f GAV FAR und Art. 2 Abs. 4 lit. e AVE GAV FAR).

E. 3.1
Das kantonale Gericht ist auf die in der Klage gestellten Feststellungsbegehren (Ziff. 1 und
5) nicht eingetreten. Hingegen hat es die Widerklage und die Klagebegehren Ziff. 2, 3, 6
und 7 betreffend die Beitragspflicht der A.________ AG und der B.________ AG ab 1.
Januar 2009 sowie entsprechende Verzugszinse geprüft. Umstritten war und ist in erster



Linie, ob und inwieweit die Beschwerdeführerinnen resp. deren Betriebsteile vom
betrieblichen Geltungsbereich gemäss E. 2.2 erfasst werden. Entsprechend den
Rechtsbegehren in der Beschwerde (vgl. Art. 107 Abs. 1 BGG ) ist im bundesgerichtlichen
Verfahren die Beitragspflicht ab 1. Januar 2010 massgeblich.

E. 3.2.1
Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass die A.________ AG als Mitglied des SBV
vertraglich an die Bestimmungen des GAV FAR gebunden war. Sie hat festgestellt, dass die
A.________ AG bis zum 31. Mai 2011 in die zwei organisatorisch selbstständigen
Betriebsteile (im Sinne von BGE 141 V 657 E. 4.5.2.2 S. 665) "Bau" und "Gipserei"
unterteilt gewesen sei. Es sei unbestritten, dass der Betriebsteil "Bau" vom betrieblichen
Geltungsbereich des GAV FAR erfasst worden sei und die A.________ AG für die
unterstellten Mitarbeiter dieses Betriebsteils Beiträge abgerechnet und bezahlt habe. Die
"Gipserei" habe ihrerseits die zwei Bereiche "Fassaden" (Aussenwärmedämmung) und
"Gips" (klassische Gipserarbeiten) umfasst. Diese qualifizierte sie - entgegen den
ursprünglichen (vgl. E. 4.1.2 in fine) Auffassungen der Parteien - ebenfalls als
selbstständige Betriebsteile. Für den Betriebsteil "Fassaden" bejahte sie eine Unterstellung
unter Verweis auf Art. 2 Abs. 1 lit. e und f GAV FAR (E. 2.2). In Bezug auf den
Betriebsteil "Gips" hat sie erwogen, dieser habe ab Januar 2009 zwar "grundsätzlich"
ausserhalb des betrieblichen Geltungsbereichs des GAV FAR gelegen. Der Austritt sei aber
- entsprechend Art. 28 Abs. 5 GAV FAR - erst aufgrund des Kündigungsschreibens vom 6.
Juli 2010 per 31. Dezember 2011 erfolgt. Dementsprechend hat sie die A.________ AG
hinsichtlich all ihrer Betriebsteile ("Bau", "Fassaden" und "Gips") für den Zeitraum vom 1.
Januar 2009 bis zum 31. Mai 2011 für beitragspflichtig gehalten.

E. 3.2.2
Weiter hat das kantonale Gericht festgestellt, die (selbstständigen) Betriebsteile "Fassaden"
und "Gips" seien auf die B.________ AG übertragen worden; diese habe ab 1. Juni 2011 die
Gehälter der betroffenen Mitarbeiter ausbezahlt. Die B.________ AG sei hinsichtlich der
Unternehmensstruktur und -organisation einschliesslich Buchhaltung mit dem
ursprünglichen Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG identisch. Demnach hat es die
beiden Bereiche "Fassaden" und "Gips" der B.________ AG ebenfalls als selbstständige
Betriebsteile qualifiziert. Es hat erwogen, die Unterstellung unter den GAV FAR ergebe
sich für den Betriebsteil "Fassaden" direkt aus Art. 2 Abs. 4 lit. d und e AVE GAV FAR.
Der Betriebsteil "Gips" hingegen werde grundsätzlich nicht vom betrieblichen
Geltungsbereich erfasst, indessen sei gemäss Art. 333 Abs. 1 und 1 bis OR mit dem
Betriebsteil auch die entsprechende vertragliche Versicherungspflicht von der A.________
AG auf die B.________ AG übergegangen. Dementsprechend hat es die B.________ AG
ab 1. Juni 2011 für den Bereich "Fassaden" unbefristet, für den Bereich "Gips" bis zum 31.
Dezember 2011 für beitragspflichtig gehalten.

E. 4.1.1
Vorab ist auf formelle Aspekte einzugehen. Die Beschwerdeführerinnen rügen eine
Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ) : Die Vorinstanz
habe die Bereiche "Fassaden" und "Gips" entgegen der übereinstimmenden Auffassungen
der Parteien als eigenständige Betriebsteile (der B.________ AG resp. des Betriebsteils
"Gipserei" der A.________ AG) qualifiziert. Mit dieser überraschenden Rechtsanwendung
sei nicht zu rechnen gewesen, weshalb die Vorinstanz ihnen vorgängig Gelegenheit zur



Stellungnahme hätte einräumen müssen.

E. 4.1.2
Für die umstrittene Beitragspflicht eines Unternehmens ist zunächst entscheidend, welche
Betriebe oder selbstständigen Betriebsteile es führt. Erst wenn dies feststeht, lässt sich die
Unterstellung hinsichtlich des betrieblichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE
GAV FAR (vgl. E. 2.2) beurteilen, wobei für jeden Betrieb und/oder selbstständigen
Betriebsteil gesondert zu prüfen ist, welche Tätigkeit ihm das Gepräge gibt (vgl. E. 5.2).
Die Vorinstanz stellte den Parteien insbesondere das Urteil 9C_229/2015 vom 6. Oktober
2015 ( BGE 141 V 657 ) zu und forderte sie zur Stellungnahme auf. In diesem Urteil hatte
das Bundesgericht in Rechtsanwendung von Amtes wegen entschieden, dass der dort
interessierende Betriebsteil nicht - wie zuvor vom kantonalen Gericht angenommen - als
unselbstständig, sondern als selbstständig zu qualifizieren ist ( BGE 141 V 657 E. 4.6 und
4.7 S. 666 f.). Dies erkannten auch die Beschwerdeführerinnen; sie stellten sich
diesbezüglich auf den Standpunkt, dass weder der Betriebsteil "Gipserei" der A.________
AG noch die B.________ AG ein "echter Mischbetrieb" mit jeweils selbstständigen
Betriebsteilen sei. Die Stiftung FAR argumentierte in ihrer Stellungnahme, die den
Beschwerdeführerinnen zugestellt wurde, die Unterstellung des Betriebsteils "Fassaden"
ergebe sich entweder aus der Höhe des darin erwirtschafteten Umsatzes oder aber aus
dessen Qualifikation als selbstständiger Betriebsteil.

E. 4.1.3
Bei diesen Gegebenheiten (E. 4.1.2) kann nicht von einer "überraschenden
Rechtsanwendung" gesprochen werden, wenn das kantonale Gericht im angefochtenen
Entscheid den Bereich "Fassaden" als selbstständigen Betriebsteil betrachtet hat. In diesem
Zusammenhang ist keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erkennbar.

E. 4.2.1
Sodann sehen die Beschwerdeführerinnen die Dispositionsmaxime verletzt, weil das
kantonale Gericht die B.________ AG nicht nur zur Abrechnung von FAR-Beiträgen ab 1.
Januar 2012, sondern - über den Wortlaut des Klagebegehrens Ziff. 7 hinaus - auch zu deren
Bezahlung verpflichtet hat.

E. 4.2.2
Die Vorinstanz hat (implizit) die Beitragspflicht der B.________ AG ab 1. Januar 2012, und
zwar auch im Sinne einer Beitragszahlungspflicht, als Streitgegenstand des Klagebegehrens
Ziff. 7 betrachtet. Inwiefern sie dabei die Regel, wonach Rechtsbegehren nach Treu und
Glauben im Lichte der dazu gegebenen Begründung auszulegen sind, verletzt haben soll, ist
nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht (vgl. Urteil 9C_869/2014 vom 15.
Juni 2015 E. 1 mit Hinweisen).

E. 4.3
Soweit sich die Beschwerdeführerinnen daran stören, dass die Vorinstanz die
Beitragspflicht der B.________ AG (hinsichtlich ihres Betriebsteils "Fassaden") ab 1.
Januar 2012 nicht befristet hat, verkennen sie Folgendes: Einerseits ist die Beitragspflicht
nur im Grundsatz, nicht aber in der Höhe festgelegt worden. Anderseits hat sich der
gerichtliche Prüfungszeitraum lediglich bis zum Erlass des angefochtenen Entscheids am
24. Mai 2016 erstreckt (Urteil 9C_246/2012 vom 16. Juli 2012 E. 3.1 mit Hinweis auf SVR
2009 IV Nr. 57 S. 177, 9C_149/2009 E. 4.4; Urteil 9C_235/2009 vom 30. April 2009 E.



3.3), weshalb der vorinstanzliche Entscheid bei einer späteren Änderung der Verhältnisse
einer Neubeurteilung nicht entgegensteht.

E. 5.1
Die Beschwerdeführerinnen halten die Qualifikation der Bereiche "Fassaden" und "Gips"
als jeweils selbstständige Betriebsteile für falsch. Sie stellen jedoch nicht (substanziiert) in
Abrede, dass der Bereich "Fassaden" im Grundsatz vom Geltungsbereich gemäss E. 2.2
erfasst wird (vgl. SVR 2012 BVG Nr. 23 S. 92, 9C_378/2011 E. 7.2, insbesondere E. 7.2.4
und 7.2.6). Sodann bleibt die vorinstanzliche Feststellung, wonach die B.________ AG und
der ursprüngliche Betriebsteil "Gipserei" der A.________ AG strukturell und
organisatorisch identisch seien (E. 3.2.2), unbestritten und verbindlich (E. 1).

E. 5.2.1
Nach dem Grundsatz der Tarifeinheit gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb
und somit auch für berufsfremde Arbeitnehmer, wobei regelmässig gewisse
Funktionsstufen und besondere Anstellungsverhältnisse ausgenommen werden. Allerdings
kann ein Unternehmen mehrere Betriebe umfassen, welche unterschiedlichen Branchen
angehören, oder es können innerhalb ein und desselben Betriebes mehrere Teile bestehen,
welche eine unterschiedliche Zuordnung rechtfertigen, weil sie eine genügende, auch nach
aussen erkennbare Selbstständigkeit aufweisen. In diesen Fällen können auf die einzelnen
Teile des Unternehmens unterschiedliche Gesamtarbeitsverträge zur Anwendung gelangen.
Massgebliches Zuordnungskriterium ist somit die Art der Tätigkeit, die dem Betrieb oder
dem selbstständigen Betriebsteil - und nicht dem Unternehmen als wirtschaftlichem Träger
allenfalls mehrerer Betriebe - das Gepräge gibt ( BGE 134 III 11 E. 2.1 S. 13 mit
zahlreichen Hinweisen). Von einem selbstständigen Betrieb oder einem selbstständigen
Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann nur gesprochen werden, wenn dieser
eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen
Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen
der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen
besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach aussen als entsprechender
Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil
keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher
gelten zu können (Urteile 4A_377/2009 vom 25. November 2009 E. 6.1; 4C.350/2000 vom
12. März 2001 E. 3d).

E. 5.2.2
Es ist sachgerecht, diese Grundsätze auch bei der Auslegung des Begriffs "Betriebsteil" im
Sinne von Art. 2 GAV FAR resp. AVE GAV FAR anzuwenden ( BGE 141 V 657 E. 4.5.3
S. 666). Ob ein Betriebsteil in diesem Sinn eine genügende, auch nach aussen erkennbare
Selbstständigkeit aufweist, ist eine vom Bundesgericht frei zu prüfende Rechtsfrage ( BGE
141 V 657 E. 4.6.1 S. 666).

E. 5.3
Die Vorinstanz hat festgestellt, die zwei Bereiche "Fassaden" und "Gips" hätten ab Januar
2009 eigene organisatorische Einheiten gebildet. Die im Betriebsteil "Gipserei" der
A.________ AG beschäftigten Mitarbeiter seien nunmehr ausschliesslich einem der beiden
Bereiche zugeordnet gewesen und die Umsätze seien getrennt ausgewiesen worden. Im
Bereich "Fassaden" sei 2009 resp. 2010 ein Umsatz von 3,01 resp. 1,86 Millionen Franken



erwirtschaftet worden. Somit seien darin im Vergleich zu anderen (dem GAV FAR
unterstellten) Fassadenbau- und Isolationsbetrieben auf demselben Markt Leistungen
angeboten und in erheblichem Umfang erbracht worden. Zudem hätten die Arbeiten im
Bereich "Fassaden" nicht bloss Hilfstätigkeiten dargestellt, zumal sie ohne Weiteres auch
unabhängig vom übrigen Tätigkeitsfeld der Unternehmung erbracht werden könnten. Diese
Feststellungen beruhen nicht auf einer Rechtsverletzung. Insbesondere liess sich dem von
der A.________ AG ausgefüllten und mit Schreiben vom 4. November 2010 eingereichten
Formular entnehmen, dass der Betriebsteil "Gips" (in vorinstanzlicher Terminologie:
"Gipserei") seinerseits in die Bereiche "Gips" und "Fassaden" unterteilt werden konnte.
Dass die Feststellungen offensichtlich unrichtig (d.h. willkürlich, unhaltbar; vgl. BGE 135
II 145 E. 8.1 S. 153; Urteil 9C_735/2013 vom 17. April 2014 E. 3.2 mit weiteren
Hinweisen) sein sollen, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht substanziiert dargelegt. Es
wird namentlich nicht bestritten, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch die Umsätze den
jeweiligen Bereichen klar zugeordnet werden konnten und dass die Tätigkeiten voneinander
unabhängig angeboten und erbracht wurden. Die vorinstanzlichen Feststellungen bleiben
daher für das Bundesgericht verbindlich (E. 1).

E. 5.4
Unter den gegebenen Umständen hat das kantonale Gericht nicht Bundesrecht verletzt,
indem es den Bereich "Fassaden" als selbstständigen Betriebsteil qualifiziert hat. Daran
ändert auch nichts, dass die mit Schreiben vom 19. November 2010 eingereichte Aufteilung
der Umsätze in die Kategorien "Fassaden" und "Gips" erst nachträglich und auf Wunsch der
Stiftung FAR vorgenommen worden sein soll, wie die Beschwerdeführerinnen geltend
machen. Wie dargelegt (E. 5.2.1 in fine), ist für die Annahme eines Betriebsteils im Sinne
von E. 2.2 weder eine eigene Verwaltung noch eine separate Rechnungsführung
erforderlich. Sodann trat der Betriebsteil "Fassaden" mit seinen besonderen Produkten resp.
Leistungen als Anbieter in Erscheinung; dass er sich eigenständig und direkt um Kunden
bemüht haben muss, ist für die Qualifikation als selbstständiger Betriebsteil nicht
notwendig ( BGE 141 V 657 E. 4.6.2 S. 667). Ohne Belang ist in diesem Zusammenhang
auch der Umstand, dass bei "nicht wenigen Baustellen" sowohl Fassaden- als auch
klassische Gipserarbeiten ausgeführt wurden. Folglich hat das kantonale Gericht die
Beitragspflicht für den Betriebsteil "Fassaden" (grundsätzlich ab 1. Januar 2009) zu Recht
bejaht.

E. 6.1
Schliesslich bestreiten die Beschwerdeführerinnen eine Beitragspflicht für jenen Bereich
("Gips"), der seit 1. Januar 2009 nicht mehr vom Geltungsbereich gemäss E. 2.2 erfasst
wurde. Insbesondere halten sie die Kündigungsregelung gemäss Art. 28 Abs. 5 GAV FAR
für erst ab 1. Januar 2014 anwendbar.

E. 6.2
Die Vorinstanz ist der Auffassung, die Praxis der Stiftung FAR, wonach Betriebe resp.
Betriebsteile nach deren Herausfallen aus dem (betrieblichen) Geltungsbereich nur durch
Kündigung und unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten jeweils auf ein Jahresende
aus dem GAV FAR "austreten" können, diene dem Schutz der versicherten Arbeitnehmer
und entspreche einem dem Gesamtarbeitsvertrag zugrunde liegenden
sozialpartnerschaftlichen Anliegen. Sie sei "schliesslich" mit der Zusatzvereinbarung VIII
zum GAV FAR vom 7. Oktober 2013 (nachfolgend: Zusatzvereinbarung VIII), die am 1.



Januar 2014 in Kraft trat, als Art. 28 Abs. 5 im GAV FAR verankert worden. Somit fehle es
weder an einer vertraglichen Grundlage, noch könne bezogen auf den Sachverhalt ab 2009
eine unzulässige Rückwirkung angenommen werden. Die Stiftung FAR beruft sich für ihre
"Praxis der Kündigungsmodalitäten" auf den vorsorgerechtlichen Charakter des
Rechtsverhältnisses zwischen ihr und den Beschwerdeführerinnen, das ein
Dauerschuldverhältnis sei und nur durch Kündigung beendet werde. Sie verweist dafür auf
Art. 89a Abs. 6 Ziff. 1 und 10 ZGB i.V.m. Art. 1 Abs. 3 und Art. 53e Abs. 4 bis 8 BVG
sowie auf Art. 546 OR . Das Einhalten einer (langen) Kündigungsfrist sei aus Gründen des
Arbeitnehmerschutzes und der Rechtssicherheit geboten. Eine entsprechende Regelung im
GAV FAR hält sie für entbehrlich. Zu prüfen ist somit die Notwendigkeit einer Kündigung
(und gegebenenfalls deren Modalitäten) im Hinblick auf den "Austritt" des Betriebsteils
"Gips" aus der Stiftung FAR resp. die Beitragspflicht für diesen Betriebsteil im Sinne einer
"Nachwirkung" der früheren (bis Ende 2008 gegebenen) Unterstellung.

E. 6.3.1
Mit der Zusatzvereinbarung VIII wurde den Änderungen im betrieblichen Geltungsbereich
des Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe (LMV) und des GAV für den
Geleisebau resp. der entsprechenden Allgemeinverbindlicherklärungen Rechnung getragen
(erster Teil der Zusatzvereinbarung VIII). Dabei wurde u.a. neu Art. 28 Abs. 5 in den GAV
FAR aufgenommen. Unter der Überschrift "Übergangsbestimmungen" regelt er den
"Austritt von Betrieben und Betriebsteilen" wie folgt: a) Für Betriebe und Betriebsteile, die
aufgrund von Änderungen des Geltungsbereichs dieses Vertrages oder seiner
Allgemeinverbindlicherklärung aus dem Geltungsbereich ausscheiden, gilt die
Beitragspflicht und die anrechenbare Zeit gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. c GAV FAR weiter, bis
die Beendigung der Unterstellung durch Kündigung erfolgt; b) Die Kündigung hat unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres zu
erfolgen und kann erst dann gültig ausgesprochen werden, wenn alle Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber über die Änderungen und die Folgen des Ausscheidens genügend informiert
worden sind; c) Die Stiftung FAR unterstützt die Arbeitgeber dabei durch Abgabe von
geeignetem Informationsmaterial in den üblichen Bausprachen. Diese Bestimmungen
wurden trotz entsprechendem Antrag (vgl. dritter Teil der Zusatzvereinbarung VIII) nicht
allgemeinverbindlich erklärt.

E. 6.3.2
Art. 2 Abs. 3 GAV FAR sah in der bis Ende 2013 geltenden Fassung (vgl. STEFAN
KELLER, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, S. 787) einzig für
Betriebe, die unter den betrieblichen Geltungsbereich des LMV, nicht aber unter jenen des
GAV FAR fallen, einen freiwilligen Anschluss (unter bestimmten weiteren
Voraussetzungen) vor. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR wurde mit der Zusatzvereinbarung VIII
insofern ergänzt, als neu auch Betriebe, die unter den Geltungsbereich einer früheren
Fassung des GAV FAR fielen, sich freiwillig dem GAV FAR anschliessen können. Sodann
lassen die Bestimmungen von Art. 2 Abs. 2 und 3 bis des Reglements FAR vom 4. Juli
2003 den Anschluss weiterer Betriebe oder Betriebsteile an "das Reglement" resp. die
Stiftung FAR zu.

E. 6.4
Ob die Regelung von Art. 28 Abs. 5 GAV FAR auch dann anwendbar ist, wenn - wie hier -
ein Betriebsteil nicht aufgrund einer Änderung des GAV FAR oder der AVE GAV FAR,



sondern infolge einer Änderung der betrieblichen Organisation oder der prägenden
Tätigkeit aus dem betrieblichen Geltungsbereich ausscheidet, kann offenbleiben. Für die
Frage nach der Beitragspflicht in Bezug auf den hier interessierende Betriebsteil "Gips" ab
Januar 2009 resp. 2010 (vgl. E. 3.1) findet Art. 28 Abs. 5 GAV FAR ohnehin keine
Anwendung: In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend,
die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben ( BGE
141 V 657 E. 3.5.1 S. 661 mit Hinweisen), und in den Übergangsbestimmungen der
Zusatzvereinbarung VIII wurde in Bezug auf Art. 28 Abs. 5 GAV FAR keine Rückwirkung
statuiert.

E. 6.5
In concreto geht es um die "Nachwirkung" der früheren Unterstellung, die durch die
Mitgliedschaft beim SBV (vgl. Art. 357 OR ; Urteil 4C.74/2003 vom 2. Oktober 2003 E.
2.1 [nicht publiziert in BGE 130 III 19 ]) und die prägende Tätigkeit begründet wurde, und
nicht um die Auflösung eines freiwilligen Anschlusses (vgl. E. 6.3.2). Zudem regeln die
von der Stiftung FAR angerufenen BVG-Bestimmungen (Art. 1 Abs. 3 und Art. 53e Abs. 4
bis 8 BVG) weder das Erfordernis einer Kündigung noch deren Modalitäten. Art. 546 OR
enthält wohl Vorgaben zu Kündigungsfrist und -termin; sie betreffen jedoch die Auflösung
einer einfachen Gesellschaft und sind ohnehin nicht zwingender Natur. Dass sich die hier
interessierende Beitragspflicht (E. 6.2 in fine) direkt aus einer Gesetzesbestimmung ergeben
soll, wird denn auch zu Recht nicht geltend gemacht. Die Vorinstanz und die Stiftung FAR
scheinen demnach davon auszugehen, dass der GAV FAR in der bis Ende 2013 geltenden
Fassung hinsichtlich des "Austritts" eines Betriebs oder Betriebsteils entweder eine
stillschweigende resp. implizite Übereinkunft der Sozialpartner mit dem Gehalt der von der
Stiftung FAR geübten Praxis (vgl. E. 6.2 in initio) umfasst oder aber eine
ausfüllungsbedürftige Lücke aufweist.

E. 6.6.1
Die Frühpensionierung ist eine heftig umstrittene Massnahme, die vom üblichen Inhalt
eines GAV abweicht und angesichts der erheblichen finanziellen Tragweite einer klaren
vertraglichen Begründung bedarf (SZS 2010 S. 453, 9C_1033/2009 E. 2.8). Eine
Vertragslücke liegt vor, wenn die Parteien eine Rechtsfrage, die den Vertragsinhalt betrifft,
nicht oder nicht vollständig geregelt haben. Ob der Vertrag in diesem Sinne einer
Ergänzung bedarf, ist vorerst durch empirische, bei deren Ergebnislosigkeit durch
normative Auslegung zu ermitteln ( BGE 115 II 484 E. 4a S. 487; Urteil 4A_696/2015 vom
25. Juli 2016 E. 6.2.1 mit weiteren Hinweisen).

E. 6.6.2
Die Beitragspflicht für einen Betrieb oder Betriebsteil, der nicht mehr vom betrieblichen
Geltungsbereich nach Art. 2 Abs. 1 GAV FAR erfasst wird (und der auch nicht im Sinne
von E. 6.3.2 der Stiftung FAR angeschlossen ist), ist von wesentlicher Bedeutung und muss
nach dem Gesagten (E. 6.6.1) von den Sozialpartnern explizit schriftlich vereinbart werden.
Daran fehlt es. Die Beitragspflicht richtet sich ausschliesslich nach dem massgeblichen
Lohn der unterstellten Arbeitnehmer (Art. 6 Abs. 2 des Reglements). Unterstellt ist ein
Arbeitnehmer, wenn er - kumulativ - betrieblich und persönlich in den Geltungsbereich des
GAV FAR fällt (Art. 3 Abs. 1 GAV FAR). Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein
Arbeitnehmer aus persönlichen oder betrieblichen Gründen aus dem Geltungsbereich
herausfällt. Eine Änderung in der Unterstellung, die zu einer Änderung in der Lohnsumme



führt, wirkt sich stets unmittelbar und in zeitlicher Übereinstimmung auf die Beitragspflicht
aus (vgl. Art. 9 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des Reglements). Dazu kommt, dass
allein der Umstand der (betrieblichen und persönlichen) Unterstellung die Rechtswirkung
eines Anschlussvertrages entfaltet (Art. 3 Abs. 3 des Reglements). E contrario verliert
dieser mit dem Herausfallen aus dem Geltungsbereich automatisch seine (Teil-)
Wirksamkeit. Wohl kann es dem Arbeitnehmerschutz und allenfalls der Rechtssicherheit
dienen, wenn der "Austritt" eines Betriebs oder Betriebsteils infolge Änderung der
betrieblichen Organisation oder der prägenden Tätigkeit an bestimmte (weitere)
Voraussetzungen wie das Aussprechen einer Kündigung sowie das Einhalten von
Kündigungsfrist und -termin geknüpft wird. Diesen Arbeitnehmerinteressen steht indessen
die erhebliche finanzielle Belastung (vgl. Art. 8 GAV FAR) eines nicht mehr im
massgeblichen Geltungsbereich tätigen Arbeitgebers gegenüber. Zudem ist die
Beitragspflicht nicht davon abhängig, ob Arbeitgeber und Angestellte davon tatsächlich
Kenntnis nehmen oder ob Arbeitgeber und Stiftung FAR in Bezug auf eine Unterstellung
gleicher Meinung sind (vgl. etwa BGE 139 III 165 E. 4.3 S. 171 ff.; 138 V 32 E. 4.2 S. 39).
Dass der GAV FAR (in der hier interessierenden, bis Ende 2013 geltenden Fassung) unter
den Aspekten Arbeitnehmerschutz und Rechtssicherheit nur eine von keinem Sozialpartner
gewollte und für alle Beteiligten unbefriedigende Lösung enthalten haben soll, wird nicht
geltend gemacht. Solches ist auch nicht ersichtlich und ergibt sich insbesondere nicht
daraus, dass die Parteien später die Bestimmungen von Art. 28 Abs. 5 GAV FAR
statuierten. Von einer fehlenden oder unvollständigen vertraglichen Regelung der
Rechtsfrage (vgl. E. 6.2) nach der hier interessierenden Beitragspflicht kann daher nicht
gesprochen werden. Vielmehr steht fest, dass die Beitragspflicht für den Bereich "Gips"
entfiel, sobald dieser - parallel zum Bereich "Fassaden" (E. 5.4) - als selbstständiger
Betriebsteil aufzufassen war. Zu diesem Zeitpunkt war er vom betrieblichen
Geltungsbereich gemäss GAV FAR (und AVE GAV FAR) nicht mehr erfasst. Einer
Kündigung bedurfte es nicht.

E. 6.7
Mit anderen Worten: Das kantonale Gericht hat den Betriebsteil "Gips" sowohl in Bezug
auf die Verzugszinsen für das Beitragsjahr 2010 als auch hinsichtlich der Beiträge ab 1.
Januar 2011 zu Unrecht berücksichtigt. Soweit es die Beschwerdeführerinnen zur
Bezahlung bestimmter Beträge verpflichtet hat, wird es deren Höhe (nach allfälligen
weiteren Abklärungen) neu festzusetzen haben, zumal sich diese nicht eindeutig und ohne
Weiteres aus den vorhandenen Unterlagen ergibt.

E. 7
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der
Beschwerde gegenstandslos.

E. 8
Die Parteien haben nach Massgabe ihres Unterliegens die Gerichtskosten zu tragen, wobei
die Beschwerdeführerinnen solidarisch haften ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG ). Die
Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführerinnen eine (reduzierte) Parteientschädigung
zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ). Die Stiftung FAR hat als mit einer
öffentlich-rechtlichen Aufgabe betraute Organisation keinen Anspruch auf eine
Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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